
D u l d u n g  
 

Arbei t  und Ausbi ldung f ür  

 Me nsc he n mi t  e i ner  Duldung  

Wollen Sie arbeiten? Oder wollen Sie eine Ausbildung 

machen? Wir informieren Sie, was Sie mit einer Duldung 

machen können.  



Was ist eine Duldung? 

 

Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel. 

  

Mit einer Duldung bleiben Sie ausreisepflichtig, werden aber 

vorübergehend weiterhin in Deutschland geduldet. Duldun-

gen können aus verschiedenen Gründen erteilt werden. Eine 

Duldung erlischt, wenn Sie aus Deutschland ausreisen. 

  

Mit einer Duldung besteht für Sie in der Regel eine Residenz-

pflicht. Das heißt, Sie dürfen sich nur im Bundesland Bran-

denburg bewegen. Die Residenzpflicht gilt mindestens für die 

ersten drei Monate des Aufenthalts. Die Residenzpflicht kann 

verlängert werden. 

  

Erhalten Sie mit einer Duldung Sozialleistungen nach dem 

AsylbLG, dann besteht für Sie eine Wohnsitzauflage. Sie dür-

fen ihren Wohnort also nicht frei wählen. Sie müssen in der 

Stadt wohnen bleiben, in der sie gerade wohnen. Wenn Sie 

mit einer Duldung mindestens 15 Stunden in der Woche arbei-

ten, kann die Wohnsitzauflage durch die Ausländerbehörde 

aufgehoben werden. Die Streichung der Wohnsitzauflage 

muss bei der Ausländerbehörde Ihres Wohnortes beantragt 

werden. 



Dürfen Sie mit einer Duldung arbeiten? 

 

Mit einer Duldung benötigen sie eine Beschäftigungserlaubnis 

der Ausländerbehörde. Wenn Sie in einer Landeseinrichtung 

leben (Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Doberlug-Kirchhain 

oder Wünsdorf), erhalten Sie eine Beschäftigungserlaubnis 

frühestens nach 6 Monaten Aufenthalt. 

Leben Sie nicht in einer Landeseinrichtung, können Sie eine 

Beschäftigungserlaubnis bereits nach 3 Monaten erhalten. 
  

Die Agentur für Arbeit muss einer Beschäftigung zustimmen, 

wenn Sie eine Duldung haben. Die Zustimmung der Agentur 

für Arbeit ist nicht mehr nötig, wenn Sie seit vier Jahren oder 

länger in Deutschland leben. 
 

Die Nebenbestimmungen sind in der Duldung oder auf dem 

grünen Zusatzblatt zu finden - zum Beispiel: 

Beschäftigung nur nach Erlaubnis der Ausländerbehörde 

 

   

 

 

 

 

 

 



Die Ausbildungsduldung 

 

Wenn Sie mit einer Duldung eine Ausbildung beginnen, erhal-

ten sie eine Ausbildungsduldung. 

Die Ausbildungsduldung kann frühestens 7 Monate vor Beginn 

der Berufsausbildung bei der Ausländerbehörde beantragt 

werden. 

Die Ausbildungsduldung wird von der Ausländerbehörde dann 

6 Monate vor Beginn der Ausbildung erteilt. 

Die Ausbildungsduldung gilt für die Dauer des Ausbildungsver-

trages (in der Regel 3 Jahre). Nach Beendigung der Ausbil-

dung gilt die Ausbildungsduldung 6 Monate weiter. In diesen  

6 Monaten müssen Sie eine Arbeit im erlernten Beruf finden. 

 

 

 

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

•  Ihre Identität muss geklärt sein! 

•  Sie müssen sich mindestens 3 Monate geduldet in 

    Deutschland aufhalten. 

•  Sie müssen eine qualifizierte Ausbildung in einem 

    staatlich anerkannten Beruf aufnehmen  

    oder 

•  Sie müssen eine Assistenz- oder Helferausbildung 

    in einem staatlich anerkannten Beruf aufnehmen. 

    Nach dieser Assistenz- oder Helferausbildung muss  

    eine Zusage für eine Berufsausbildung von einem  

    Betrieb vorliegen. 



Die Beschäftigungsduldung 
 

Wenn Sie eine Duldung und eine Arbeit haben, dann können 

Sie eine Beschäftigungsduldung bei Ihrer Ausländerbehörde 

beantragen.  

Eine Beschäftigungsduldung erhalten Sie für 30 Monate.  

Danach soll Ihnen die Ausländerbehörde eine Aufenthalts-

erlaubnis erteilen.  

Auch Ihre Ehepartnerin oder Ihr Ehepartner und Ihre minder-

jährigen Kinder erhalten die Beschäftigungsduldung und spä-

ter dann auch eine Aufenthaltserlaubnis wie Sie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duldungen „für Personen mit ungeklärter Identität“ 

Bei einer Duldung mit dem Zusatz  

„für Personen mit ungeklärter Identität“  

dürfen Sie nicht arbeiten und müssen in der Stadt bleiben,  

in der sie gerade leben (Wohnsitzauflage). 

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

• Sie müssen bis spätestens 1. August 2018 nach  

Deutschland eingereist sein! 

• Ihre Identität muss geklärt sein!  

• Sie müssen sich mindestens 12 Monate mit einer  

Duldung in Deutschland aufhalten. 

• Sie müssen seit 18 Monaten mindestens 35 Stunden pro 

Woche arbeiten (Alleinerziehende müssen 20 Stunden 

pro Woche arbeiten). 

• Sie müssen Ihr Geld seit einem Jahr selbst verdienen. 

Das heißt: Sie dürfen in dieser Zeit keine staatlichen 

Leistungen beziehen. 

• Sie müssen ausreichend Deutsch sprechen. 

• Wenn Sie und Ihre Ehepartnerin oder Ihr Ehepartner die 

Pflicht zur Teilnahme an einem Integrationskurs hatten, 

müssen Sie den Kurs bestanden oder ohne eigene 

Schuld abgebrochen haben (z. B. Arztbescheinigung). 

• Ihre schulpflichtigen Kinder müssen die Schule besuchen. 
 

Eine Beschäftigungsduldung kann nur bis Ende Dezember 2023 

beantragt werden! 



Unsere Kontaktadressen sind:  
 



  

  


